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Kosten für pro-Olympia Plakate der LHM 

 

Schriftliche Anfrage gemäß § 68 GeschO 

Anfrage Nr. 20-26 / F 01315 von der AfD vom 26.09.2025, eingegangen am 29.09.2025 

 

 
Sehr geehrte Frau Stadträtin Wassill, 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Walbrunn, 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Stanke, 
 
 
auf Ihre Anfrage vom 26.09.2025 nehme ich Bezug. 
 
Sie haben Ihrer Anfrage folgenden Text vorausgeschickt: 
 
„Vor einigen Tagen wurden im Münchner Stadtgebiet Plakate aufgestellt, die für eine „ja“-

Stimme beim anstehenden Bürgerentscheid über die Olympiabewerbung Münchens werben. 

Im Impressum des Plakats ist als Urheber das Referat für Bildung und Sport genannt. Auf dem 

Plakat selbst wird für die Internetadresse „olympiabewerbung-muenchen.com“ geworben. Im 

dortigen Impressum sind die Landeshauptstadt München und Oberbürgermeister Dieter Reiter 

aufgeführt, sowie als direkter Verantwortlicher Stadtschulrat Florian Kraus[.]“ 

 

Zu den von Ihnen gestellten Fragen teile ich Ihnen Folgendes mit: 

 

 

1. Wann und durch wen wurde diese Kampagne beschlossen?  
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Durch den fast einstimmigen Beschluss der Vollversammlung am 28.05.2025 

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715, II. Ziffer 7) wurde das Referat für Bildung und Sport 

durch den Stadtrat beauftragt, „geeignete Kommunikationsmaßnahmen in Hinführung auf 

den Bürgerentscheid (..) zu organisieren“.  

 

2. Aufgrund welchen Beschlusses ist diese Entscheidung getroffen worden? Lag ein 

Stadtratsantrag zugrunde? 

Siehe Antwort auf Frage 1. 

 

3. Wie hoch sind die Gesamtkosten der Kampagne (Finanzmittel und 

Personalstunden), aufgeteilt auf die jeweiligen Kostenblöcke inkl. Regie und 

Eigenbetriebe (bspw. Materialkosten, Fremddienstleistungen, Projektstunden, 

usw.)?  

Bezogen auf die Informationsmaßnahmen sind folgende Kosten angefallen: 

- Die Informationsmaßnahmen bis zum Bürgerentscheid waren mit Kosten in Höhe von 
1.836.000 € dotiert (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 V 16715 vom 28.05.2025). 

- Die Herausrechnung der Arbeitsleistung im bestehenden städtischen Team des RBS, 
dessen Finanzierung bereits wegen der anderen Events Bestandteil des Haushalts ist, 
beträgt für die Phase bis zum Bürgerentscheid (9 Personen / 5 Monate / im Querschnitt 
50 %) 198.750 €.  

4. Wer hat die Plakatierungserlaubnis beantragt, und für wie viele Plakate und in 

welcher Größe bekommen? Bitte Aufschlüsseln nach Anzahl in Stadtbezirken, 

entsprechenden Plakatgrößen und Ausnahmegenehmigungen mit 

Genehmigungsgrund.  

Der Plakatierung ging eine Abstimmung zwischen dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) und 

dem Referat für Bildung und Sport (RBS) voraus. Die rechtlichen Grundlagen stellen die 

Plakatierungsverordnung (PlakatierungsV) und die Sondernutzungsrichtlinien (SoNuRL) 

der LH München dar.  

 

Laut § 5 PlakatierungsV kann die LH München anlässlich besonderer Ereignisse im 

Einzelfall auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften des § 1 Abs. 1 Satz 1 der 

Verordnung gestatten, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild oder ein Natur-, 

Kunst- oder Kulturdenkmal nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und Gewähr 

besteht, dass die Anschläge innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt werden. 

 

Gemäß SoNuRL § 25 Abs. 3 können städtische Fachreferate (insbesondere das Referat 

für Bildung und Sport) Werbemaßnahmen auf öffentlichem Grund in begründeten 

Einzelfällen zulassen, wenn die Werbemaßnahmen auf Veranstaltungen hinweisen, welche 

im herausgehobenen Interesse der Landeshauptstadt München oder des Freistaates 

Bayern liegen. Die straßen- und wegerechtliche Erlaubnisentscheidung über die 

betroffenen Einzelstandorte trifft das Kreisverwaltungsreferat. 

 

Dementsprechend war in diesem Fall keine Beantragung notwendig, sondern 

ausschließlich eine Abstimmung hinsichtlich der Erlaubnisentscheidung zwischen dem 

RBS und dem KVR. Auf Grundlage dieser Abstimmung wurden im Zeitraum zwischen dem 

18.09.2025 und dem 28.10.2025 im gesamten Stadtgebiet 1.250 doppelseitige A1-
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